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Berufungsverfahren für Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren 

§ 98. (1) Die fachliche Widmung einer unbefristet oder länger als drei Jahre befristet zu besetzenden 
Stelle einer Universitätsprofessorin oder eines Universitätsprofessors ist im Entwicklungsplan 
festzulegen. 

(2) Jede Stelle ist vom Rektorat im In- und Ausland öffentlich auszuschreiben. Bis zur Übermittlung 
der Bewerbungen an die Gutachterinnen und Gutachter gemäß Abs. 5 können in das Berufungsverfahren 
mit ihrer Zustimmung auch Wissenschafterinnen und Wissenschafter oder Künstlerinnen und Künstler, 
die sich nicht beworben haben, von der Berufungskommission oder von der Rektorin oder dem Rektor als 
Kandidatinnen und Kandidaten einbezogen werden. 

(3) Die im Senat vertretenen Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren haben auf 
Vorschlag der Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren des Fachbereichs mindestens zwei 
– davon mindestens eine externe oder einen externen – Gutachterinnen oder Gutachter zu bestellen. Sie 
können diese Aufgabe aber auch an die Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren des 
Fachbereichs und des fachlich nahe stehenden Bereichs übertragen. Die Rektorin oder der Rektor hat das 
Recht, eine weitere Gutachterin oder einen weiteren Gutachter zu bestellen. 

(4) Der Senat hat eine entscheidungsbevollmächtigte Berufungskommission einzusetzen. Die 
Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren stellen mehr als die Hälfte der Mitglieder und die 
Studierenden mindestens ein Mitglied. Der Berufungskommission können auch Angehörige anderer 
Universitäten oder postsekundärer Bildungseinrichtungen angehören. 

(4a) Die Rektorin oder der Rektor kann mehrere Universitätsprofessorinnen und 
Universitätsprofessoren aus verschiedenen Fachbereichen oder Personen aus der Universitätsverwaltung 
mit der Begleitung von Berufungsverfahren beauftragen. Jeweils eine oder einer dieser 
Universitätsprofessorinnen oder Universitätsprofessoren oder eine Person aus der Universitätsverwaltung 
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(Berufungsbeauftragte oder Berufungsbeauftragter) ist berechtigt, in einem Berufungsverfahren der 
Berufungskommission als zusätzliches Mitglied ohne Stimmrecht anzugehören. Die Berufungsbeauftragte 
oder der Berufungsbeauftragte erstellt einen Bericht über das Berufungsverfahren, der dem 
Besetzungsvorschlag der Berufungskommission an die Rektorin oder den Rektor anzuschließen ist. 

(5) Die Berufungskommission hat innerhalb eines Monats nach dem Ende der Bewerbungsfrist zu 
überprüfen, ob die vorliegenden Bewerbungen die Ausschreibungskriterien erfüllen und jene 
Bewerbungen, die die Ausschreibungskriterien offensichtlich nicht erfüllen, auszuscheiden. Die übrigen 
Bewerbungen sind den Gutachterinnen und Gutachtern zu übermitteln, welche die Eignung der 
Bewerberinnen und Bewerber für die ausgeschriebene Stelle einer Universitätsprofessorin oder eines 
Universitätsprofessors zu beurteilen haben. 

(6) Die Rektorin oder der Rektor ist vor Weiterleitung darüber zu informieren, welche Bewerbungen 
an die Gutachterinnen und Gutachter weitergeleitet werden. Sollte eine oder mehrere Bewerbungen nicht 
den Ausschreibungskriterien entsprechen, so ist die Berufungskommission darauf hinzuweisen. Die 
Rektorin oder der Rektor hat allen geeigneten Kandidatinnen und Kandidaten Gelegenheit zu geben, sich 
in angemessener Weise zumindest dem Fachbereich und dem fachlich nahe stehenden Bereich zu 
präsentieren. 

(7) Die Berufungskommission erstellt innerhalb von sieben Monaten nach dem Ende der 
Bewerbungsfrist auf Grund der Gutachten und Stellungnahmen einen begründeten Besetzungsvorschlag, 
der die drei für die Besetzung der ausgeschriebenen Stelle am besten geeigneten Kandidatinnen und 
Kandidaten zu enthalten hat. Ein Vorschlag mit weniger als drei Kandidatinnen und Kandidaten ist 
besonders zu begründen. 

(8) Die Rektorin oder der Rektor hat die Auswahlentscheidung aus dem Besetzungsvorschlag unter 
Berücksichtigung des Berichts der Berufungsbeauftragten oder des Berufungsbeauftragten zu treffen oder 
den Besetzungsvorschlag an die Berufungskommission zurückzuverweisen, wenn dieser nicht die am 
besten geeigneten Kandidatinnen und Kandidaten enthält. 

(9) Die Rektorin oder der Rektor hat ihre oder seine Auswahlentscheidung dem Arbeitskreis für 
Gleichbehandlungsfragen vor Aufnahme der Berufungsverhandlungen bekannt zu geben. Der 
Arbeitskreis hat das Recht, innerhalb von drei Wochen Beschwerde zu erheben. Über diese entscheidet 
die Schiedskommission mit Bescheid. 

(10) Weist die Schiedskommission die Beschwerde ab, kann die Rektorin oder der Rektor die 
Berufungsverhandlungen aufnehmen. Gibt die Schiedskommission der Beschwerde statt, wird die 
Auswahlentscheidung unwirksam. Eine neue Auswahlentscheidung ist unter Beachtung der von der 
Schiedskommission vertretenen Rechtsanschauung zu treffen. 

(11) Die Rektorin oder der Rektor führt die Berufungsverhandlungen und schließt mit der 
ausgewählten Kandidatin oder dem ausgewählten Kandidaten den Arbeitsvertrag. 

(12) Die Universitätsprofessorin oder der Universitätsprofessor erwirbt mit dem Abschluss des 
Arbeitsvertrages mit der Universität die Lehrbefugnis (venia docendi) für das Fach, für das sie oder er 
berufen ist. Eine allenfalls früher erworbene Lehrbefugnis wird hievon nicht berührt. 

(13) Die Lehrbefugnis (venia docendi) einer Universitätsprofessorin oder eines 
Universitätsprofessors in einem zeitlich befristeten Arbeitsverhältnis erlischt mit dem Ende des 
Arbeitsverhältnisses. 
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